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Grundpreis pro Stück? Gibt es das bzw. ist dies
verpflichtend?

Bei Online-Händlern scheint sich recht hartnäckig das Gerücht zu halten, es gäbe per se eine Pflicht zur
Angabe des Grundpreises bezogen auf den Preis je Stück bzw. es bestehe generell die Verpflichtung,
beim Anbieten von mehreren gleichen Waren in einem Angebot, den Preis je Stück zu nennen. Warum
die Angabe des Stückpreises im Normalfall weder erforderlich ist und sogar gefährlich sein kann, lesen
Sie im Folgenden.

Worum geht es?
Die Preisangabenverordnung verpflichtet dazu, beim gewerbsmäßigen Verkauf von Waren an
Endkunden, die unter Angabe von Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, zusätzlich
zum Gesamtpreis den Preis je Mengeneinheit, also den Grundpreis anzugeben.

Wer also etwa eine Packung mit 500g Zucker verkauft, muss den Preis je Kilogramm Zucker angeben.
Geht es um 400ml Lackfarbe, muss der Preis für einen Liter dieser Farbe genannt werden. Werden 30
Meter Gartenschlauch angeboten, ist der Preis je Meter Schlauch Pflicht. Geht es um 5qm Parkett, muss
der Quadratmeterpreis für den Bodenbelag genannt werden.

Sinn und Zweck des Ganzen ist die Preistransparenz. Endkunden sollen, ohne einen Taschenrechner
bemühen zu müssen, auf Anhieb trotz unterschiedlicher Verpackungseinheiten vergleichen können,
welches Produkt bzw. welcher Anbieter bezogen auf die enthaltene Menge der günstigste ist.

Der Grundpreis sollte immer auf einen Blick zusammen mit dem Gesamtpreis der Ware dargestellt
werden und muss natürlich zutreffend berechnet sein. Daher muss auch beim Erhöhen der Preise bzw.
Preissenkungen an die Anpassung des Grundpreises gedacht werden.

Wichtig: Nicht vorhandene bzw. fehlerhafte Grundpreisangaben haben schon zu tausenden
wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen geführt!

Gerade weil die Grundpreisangabe mit zu den fehleranfälligsten Informationen im Ecommerce gehört,
gilt es dahingehende Abmahnungen bestmöglich zu vermeiden.

Eine bestehende Unterlassungserklärung, die sich auf die korrekte Erfüllung der
Grundpreisangabepflicht erstreckt, ist mit das Unangenehmste, was einem Online-Händler drohen
kann. Diese ist auf unbefristete Dauer für den Händler mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden.
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Auf die richtigen Einheiten kommt es an!
Handelt es sich um einen grundpreispflichten Artikel, der angeboten wird nach

Gewicht, muss die Grundpreisangabe bezogen auf den Preis je Kilogramm,
Volumen, muss die Grundpreisangabe bezogen auf den Preis je Liter,
Länge, muss die Grundpreisangabe bezogen auf den Preis je Meter,
Fläche, muss die Grundpreisangabe bezogen auf den Preis je Quadratmeter

erfolgen.

Bei Artikeln, die nach Raummaß angeboten werden, kommt auch die Grundpreisangabe bezogen auf
den Preis je Kubikmeter in Betracht.

Wichtig: Ab dem 28.05.2022 gibt es keine Ausnahme mehr für Online-Händler, den Grundpreis bei
Waren, deren Nenngewicht oder Nennvolumen üblicherweise 250 Gramm oder Milliliter nicht
übersteigt, bezogen auf 100 Gramm oder 100 Milliliter anzugeben!

Da diese Ausnahme derzeit rege genutzt wird, besteht hier enormes Abmahnpotential ab dem
28.05.2022. Stellen Sie daher bereits jetzt Ihre Angebote entsprechend um, und geben die Grundpreise
für solche Waren ausschließlich bezogen auf 1 Kilogramm oder 1 Liter an, um kein Risiko einzugehen.

Bei Haushaltswaschmitteln kann als Mengeneinheit für den Grundpreis eine übliche Anwendung
verwendet werden. Eine "übliche Anwendung" wird in der Regel eine Messbecherfüllung bzw.
Produkteinheit für einen Waschgang sein. Dies gilt auch für Wasch- und Reinigungsmittel, sofern sie
einzeln portioniert sind und die Zahl der Portionen zusätzlich zur Gesamtfüllmenge angegeben ist.

Es gibt grundsätzlich keinen Grundpreis bezogen auf die
Einheit „Stück“
Viele Händler denken, sie müssten auch einen Grundpreis bezogen auf ein Stück angeben, wenn Sie ein
Mehrzahl von Waren zu einem Preis anbieten.

Wird etwa eine Schachtel mit 100 Nägeln angeboten, gibt es gerade keine Pflicht anzugeben, was ein
Nagel kostet. Das deutsche Recht kennt grundsätzlich keinen Grundpreis bezogen auf die Stückzahl.

Insbesondere kann mit der Angabe des Preises pro Stück gerade keine für das Produkt bestehende
Grundpreisangabepflicht erfüllt werden. Wer also z.B. eine Schachtel mit 80 Stück Kapseln eines
Nahrungsergänzungsmittels anbietet, der muss den Grundpreis nach Gewicht angeben, also z.B. „287,00
Euro / KG“. Die Grundpreisangabe kann nicht durch die Angabe des Preises je Kapsel (z.B. „1,45 Euro /
Kapsel“).
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Merke: Weder verlangt das Gesetz bei nach Stücken angebotenen Waren die Angabe des Stückpreises,
noch kann durch die Angabe des Stückpreises einer bestehenden Grundpreisangabepflicht genüge
getan werden!

Zusätzliche Gefahr bei Angabe des Stückpreises
Selbstverständlich kann der Preis je Stück als „freiwilliger Service“ angegeben werden. Gerade auf
manchen Verkaufsplattformen gibt es hierfür sogar spezielle Eingabefelder (etwa bei eBay.de als „Preis
je Einheit“.

Dagegen spricht auch nicht, solange diese zusätzliche Information korrekt ist. Mit anderen Worten: Wer
als „Service“ den Preis je Stück bei Mehrfachangeboten nennen will, muss sicherstellen, dass der
Stückpreis dann auch korrekt berechnet ist.

Ein falsch berechneter Preis je Stück dürfte zumindest für den Fall, dass ein zu niedriger Preis je Stück
genannt wird irreführend und damit wettbewerbsrechtlich angreifbar bzw. abmahnbar sein!

Es muss daher dann darauf geachtet werden, dass bei Preiserhöhungen bzw. Preissenkungen auch der
angegebene Stückpreis mitgezogen wird, um hier Diskrepanzen zu vermeiden.

Fazit
Stückpreis kann, muss aber nicht sein.

Der gesetzlich geforderte Grundpreisangabe ist durch die Angabe des Preises je Mengeneinheit,
bezogen entweder auf 1 Kilogramm, 1 Liter, 1 Meter oder ein 1 Quadratmeter.

Wer freiwillig den Preis je Stück angeben möchte, muss in jedem Fall darauf achten, dass dieser auch
korrekt berechnet ist. Ist dieser z.B. niedriger als tatsächlich angegeben, wird der Interessent
dahingehend in die Irre geführt. Dies kann zu einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung führen.

Rechtssicher und abmahnfrei als Online-Händler durch laufende anwaltliche Betreuung? Ja, das ist
möglich mit den Schutzpaketen der IT-Recht Kanzlei.
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